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andere- vox dem Distriktseinnchmer und dem Distrikts,
aufseher dafür ernannte Bürger, crfczt werden.

26. Die Gläubiger aufHypothck, so wie aufRevers-
akten oder auf andere von einem unbezahlten Kauffchil.
ling für eine hypothekirle Liegenschaft herrührende Titel,
sind gehalten, ihren Schuldnern die Zwey vom Taufend
von dem Kapitalwerthe der erwähnten Titel, zur Schad,
ioshaltnng für den Theil der Grundsteuer, welchen ihr
Schuldner für die ihnen hypothckirte Liegenschaft bezahlt

hat, an den jährlichen Schuldzinfeu nachzulassen.

Die Schuldner sollen diesen Abzug nicht von den vor
dem l. Iunius 1800 verfallenen Zinsen fodern können:

er soll nur von der Bezahlung der Zinse, welche nach
dem z i. May verfallen flnd, statt haben.

Die GlänbigecIönnen bey dieser Gelegenheit verlan,
gem daß die Schuldner ihnen eine Quittung des Distrikts-
einnehmers für die geleistete Bezahlung der Grundsteuer
von der oder den hypothckirtcn Liegenschaften vorweisen
sollen.

(Die Forts, folgt)

Gesetzgebender Nath, 14. Merz.

Fortsetzung.

Gesetzv 0 rfchlag.
Der gesetzgebende Rath — Aus Anlag mehrerer ein-

gekommener Bittschriften, worin um Erläuterung des

allgemeinen Baupolizcygesttzes vom iz. Christin. i??8
angesucht wird, und nach Anhörung feiner Pvlizey-

cvnmiißion;

In Erwägung, daß zwar die durch jenes Gesetz zu-

gestandene Freyheit, auf seinem eigenen Grund und

Boden zu bauen, auf diejenige» Fälle beschränkt ist,
wo die Ausübung desselben weder das Eigenthum eines

Dritten noch die allgemeine Sicherheit gefährdet; daß

aber dieses Gesetz keine Vorschriften enthält, wie das

Vorhaben einen Bau aufzuführen, zur allgemeinen

Kenntniß gelangen, und wer über das Vorhandenfeyn
altfälliger gesetzlicher Hinderungsgründe entscheiden soll;

beschließt:
Jeder, der ein neues Gebäude aussühren will, ist

gehalten, fein Vorhaben wenigstens 6 Woche» vor
AnHebung der Arbeit, in derjenigen Gemeinde, wo
der Ban Platz haben soll, ber Mumzipalität an-

zuzeigen, die solches vs» Canzeln pliblizieren lassei,

soll. Zugleich wirb er auch den Ort, wo er den

Bau aussühren lassen will, und die AuSdchnvnz
und Höhe deS Gebäudes mit Stangen bezeichne»,

nnd den Grund und Aufriß desselben, wenn einer

verfertiget worden, in das Sekretariat der Munizipa.
liläl lege». Wer die Befolgung dieser Lorschrist un.
teriäßt, verfällt in eine Buße von fünfzig Franken,'
und wenn der errichtete Bau dem Eigenthum eines

Dritten oder der allgemeinen Sicherheit gefährlich
erfunden werden sollte, so ist er gehalten, dense!,

bcn in eigenen Kosten wieder abbrechen, und die

Sachen in ehcvsrigcii Stand setzen zu lassen.

2. Wer in dem Vorhaben deö Baulustigcn überhaupt
oder in der Art der Ausführung desselben eine Ge-

fährdmig feines Eigenthums zu bemerken glaubt,
soll inner den obbestimmten 6 Wochen, dcr Verwal-
tungskammer des Cantons ferne Wiberfttzungs-
gründe eingebe».

z. Auf diejenigen Bauten, die das Eigenthum der

Nation oder die allgemeine Sicherheit gefährden

könnten, oder durch die den noch bestehenden Bau«

pvlizeygefetzcn eines Orts entgegen gehandelt wird,
sind die Munizipalitäten zu achten verpflichtet, und

von Amtswcgen gehalten, inner der nemlichcn Frist,
der Vcrwaltnngskammcr die sich gegen den Ban

vorsindendcn Hinderungsgründe einzugeben.

(Die Forts, folgt.)

W i e d e r r u f.
Das Distriktsgerichl Basserstorf hat mich uiilttin

iy. März zu einem öffentlichen Wiedcrrnf einiger, im

6tcn Bogen meines Wochenblatts enthaltener, von den:

Vollzichnngsralh als strafbar denunzierter Ausdrücke

verurtheilt. Ich mache es mir zur Freude vor dem

Publikum zu erklären, daß es nie i» meiner Absicht

gelegen, die helvetische Regierung, oder einzelne Mit«

glieder der höhern und niedern Authoritäten zu beleibt-

gen, anzuklagen oder zu beschimpfen. Da iiidess»

jener Aufsatz nicht mit der erforderlichen Behutsamkeit

und Delikatesse gestellt worden, um nicht gegen meine

Absicht als beleidigend und ehrrührig für die Ncgierimt

aufgenommen zu werden, so sollen hiemit alle meine,

als strafbar denunzierte» Aeusserungen zmückgenonnne»

und Wiederrussen seyn.

Einbrach, C. Zürich, den ;r. März -8ol.
Jakeb Schweizer, W-


	Gesetzgebender Rath

